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Schema zur Lösung von Haftpflichtfällen

1. OR 41 (47, 49), OR 54, [OR 55 vs ZGB 55], OR 56, OR 58, ZGB 333 [296], ZGB 679
(selten: Signatur, Beamter [Hinweis auf OR 61], Vormund, Produkt kurs. PrHG) 

2. SV lesen, Skizze mit sämtlichen Beteiligten. Ist irgendwo eine jur. Person 
versteckt? Organe doppelt umkreisen (ZGB 55 II[I] i.V.m. OR 41 I). Fakultätsprüfung.

3. Summarische Abklärung, ob Schaden und Widerrechtlichkeit vorliegen. 

4. Prüfe Voraussetzungen der jeweils fraglichen Norm ( )

5. Prüfe KSZ sowie dessen allfällige Unterbrechung (ggf. unter Ziff. 1). (ev. WR bei U‘lassen)

6. Liegen Befreiungsgründe vor?

7. Schadenersatzberechnung (Berechnung, hyp. Kausalität)

8. Schadensbemessung (hyp. Kausalität)

9. Aussenverhältnis

10. Innenverhältnis

11.Genugtuung
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Kursorischer Ausschluss PrHG

Das PrHG ist nur dann anwendbar, wenn ein mangelhaftes Produkt 

(a) eine Person verletzt, oder 

(b) einen Schaden an einer Sache verursacht, die im Allgemeinen und im Besonderen 
(i.c.) privat verwendet wurde. 

Ein Produkt liegt i.c. vor. Dieses ist dann mangelhaft, wenn das Produkt an sich (bzw. 
dessen bestimmungsgemässe Verwendung) nicht die Sicherheit bietet, die 
vernünftigerweise erwartet werden darf. 
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Die Kausalhaftung

Gefährdungshaftung 

Kausalhaftungen, die nicht an eine 
Unregelmässigkeit anknüpfen, sondern 
vielmehr an eine besondere Gefährlichkeit
des Tuns. Es braucht stets die 
Verwirklichung eines spezifischen 
Schädigungspotenzials. 

Str., ob Widerrechtlichkeit als 
Haftungsvoraussetzung nötig? 

SVG 58 I, JSG 15, EHG, LFG…

Voraussetzung: 
Ordnungswidrigkeit bzw. 
Unregelmässigkeit, aber kein 
Verschulden. 

Einfache Kausalhaftung
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Schaden

Schaden ist eine unfreiwillige Vermögensminderung, also eine  
Verminderung von Aktiven oder eine Vermehrung von Passiven oder 
entgangener Gewinn. Er bestimmt sich gem. Differenztheorie über die 
Differenz zwischen dem gegenwärtigen und hypothetischen 
Vermögensstand, der ohne das schädigende Ereignis vorläge. I.c. …

Hinter dieser Vermögenseinbusse steht ein 

• Personenschaden, der nach OR 46 I (blosse Verletzung) / OR 45 (bei 
Tötung) zu ersetzen ist.

• Sachschaden (da zerstört, weg…). Beachte ggf. strittige Fälle. 

• weder ein Sach- noch ein Personenschaden, aber doch kein reiner 
Vermögensschaden, da ein absolutes Rechtsgut (Tier, Immaterialgut, 
Ehre…) verletzt wurde. 

• ein reiner Vermögensschaden

Das Bereicherungsverbot erst im Rahmen der Berechnung nennen: 
Diese Verbot gebietet eine Vorteilsanrechnung, soweit die Vorteile auch 
adäquat mit dem Schaden zusammenhängen. 
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Schaden steht noch nicht genau fest, was nun?

Unterteile: 
• Bereits entstandener Schaden (=konkrete Schadensberechnung) 
• Künftiger Schaden (=abstrakte Schadensberechnung)

Zu letzterem: Generell dürfte es in solchen Fällen von Vorteil für das Kind sein, die 
konkrete Schadensentwicklung zu beobachten und mit der Schadensberechnung 
zuzuwarten. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie ein solcher illiquider 
Schaden zu behandeln ist: 

a) OR 46 II sieht einen Rektifikationsvorbehalt auf zwei Jahre hinaus vor. Reichen i.c. 
diese zwei Jahre? 

b) Innert der Verjährungsfrist von OR 60 I können weitere Klagen eingereicht werden. 

c) In der Praxis wird jedes Jahr bis zur Volljährigkeit des Kindes ein sog. 
Verjährungsverzicht beim Haftpflichtigen und der Haftpflichtversicherung eingeholt,
so dass der Schaden später bestimmt werden kann. 

Wenn issue, bedenke Stw.: künftiger Haushaltsschaden, künftige Pflegekosten, 
Verzinsung (OR 73). 
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Erteilung eines falschen Rates

Die unaufgeforderte Erteilung eines falschen Rates fällt unter OR 41 II. 

Die nachgesuchte Erteilung eines falschen Rates ist widerrechtlich, wenn 
man den Vertrauensgrundsatz anerkennt. Unabhängig davon ist sie 
widerrechtlich, wenn folgende drei Voraussetzungen bestehen: 

(1) Die auskunftserteilende Person ist aufgrund ihres Fachwissens in Anspruch 
genommen worden und hat freiwillig und wunschgemäss Auskünfte erteilt. 

(2) Sie hat dabei absichtlich oder fahrlässig unrichtige Angaben gemacht 
oder wesentliche Tatsachen verschwiegen, die ihr bekannt gewesen sind. 

(3) Sie konnte wahrnehmen, dass deren Kenntnis den in Frage stehenden 
Entschluss hätte beeinflussen können. 

I.c. liegt somit eine Verletzung einer Pflicht zum Schutz fremden Vermögens vor. 
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Schaden im Falle der Tötung einer Person

Hier stellt nicht der Tod als solcher, sondern erst die Vermögenseinbusse der 
Hinterbliebenen einen Schaden dar. OR 45 nennt ersatzfähige  
Schadensposten, wobei strittig ist, ob dies abschliessend (BGer) oder bloss 
beispielhaft (h.L.) geschehen ist. Unstrittigerweise sind die Bestattungskosten 
(Abs. 1) sowie ein Versorgerschaden (Abs. 3, Reflexschaden) zu ersetzen. 

Ein Versorger ist, wer eine andere Person regelmässig in der Absicht 
unterstützt, ganz oder zum Teil ihre Existenz zu sichern. (Ob der Getötete 
von Gesetzes wegen zur Unterstützung verpflichtet war, ist nicht 
entscheidend). 

Wohl unstrittig können auch die übrigen Bestattungskosten (etwa Kosten für 
Trauerkleider, Traueressen, Grabmal) geltend gemacht werden. Strittig (und 
mit h.L. auch abzulehnen), ob Kosten für den Grabunterhalt auch darunter 
fallen. Allenfalls wäre die Kapitalisierung der Verfrühung zu berücksichtigen. 

Beachte hier Vorteilsanrechnung!

Wird die haushaltsführende Person getötet und nehmen die 
Reflexgeschädigten die Mehrarbeiten auf sich, so liegt ein normativer, aber 
ausnahmsweise dennoch ersatzfähiger Haushaltsschaden vor. 9

Haushaltsschaden

Ein Haushaltsschaden ist, obwohl normativ und gem. Differenztheorie 
kein ersatzfähiger Schaden, von der Lehre und Praxis übereinstimmend 
anerkannt: 

So besteht auch dann eine Ersatzpflicht, wenn die bisherige Arbeitskraft 
nicht durch eine Dienstperson ersetzt wird, sondern von den 
Familienmitgliedern persönlicher Mehraufwand geleistet wird. Ein 
solcher Schaden wird bei der verletzten Person fingiert. 

Es ist vom hypothetischen Putzfrauenlohn auszugehen, jedoch die 
höhere Qualität der Hausfrauenarbeit zu berücksichtigen. 
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Versorgerschaden

Ein Versorgerschaden liegt vor, wenn 

(a) die getötete Person Versorgerin gewesen wäre (klar bei Ehemann, 
Vater, z.T. auch Konkubinatspartner, heute aber wohl nicht mehr 
Geschwister). 

(b) und eine klagende Person unterstützungsbedürftig ist (die 
Hinterbliebene darf nicht gezwungen sein, ihren Lebensstil zu 
ändern). 
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Unterschied Frustrations- und Kommerzialisierungsschaden

Der Frustrationsschaden stellt auf die nutzlosen Aufwendungen, der 
Kommerzialisierungsschaden auf den Entgang des Äquivalents jeweils 
freiwillig getätigter Aufwendungen ab. 

Frustrations- und Kommerzialisierungsschäden sind nach BGer 
grundsätzlich nicht ersatzfähig (sonst zu weite Haftungserweiterung). 

Ausnahmsweise ist ein 
Kommerzialisierungsschaden 
dennoch ersatzfähig, wenn der 
verloren gegangene Nutzen in 
den Kaufpreis einbezogen
wurde, der Betroffene auf den 
Gebrauch des Objektes 
besonders angewiesen ist und 
die ständige Verfügbarkeit einen 
zentralen Posten im 
Gesamtvermögen darstellt. 
Mietwagen während Reparatur u.U. logisch und 
kein solcher Fall, sondern dies gebietet schon die 
Schadensminderungspflicht. 

Kommerzialisierungsschäden 
müssen selbst getragen werden 
(allg. Lebensrisiko). Erst dann, 
wenn man die Reise nachholt, 
entsteht ein haftpflichtrechtlich 
relevanter reiner 
Vermögensschaden. 
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Wrongful birth / life; perte d‘une chance, Drittschadensliquidation

wrongful birth 
Die Belastung mit Unterhalt für ein unerwünschtes Kind stellt einen grundsätzlich materiellen und somit 
ersatzfähigen Schaden dar. 
Stellte man die Unfreiwilligkeit in Frage, führte dies zu einer Abtreibungsobliegenheit. 

wrongful life
Dogmatisch sehr schwieriger Fall: steht einem behinderten Kind ein eigener Ersatzanspruch gegen den 
Arzt zu, dessen Fehlverhalten dazu geführt hat, dass es nicht abgetrieben wurde? 
Dazu müsste ein Leben mit Behinderung als Schaden im Vergleich zum Nichtgeborenwerden 
darstellen.

perte d‘une chance
Entweder besteht ein Schaden, oder er besteht eben nicht. 
Lässt sich ein Schaden nicht beweisen, ist er nicht ersatzfähig. 
Nach dieser im Titel erwähnten und in der CH von der Praxis und der ganz h.L. nicht anerkannten 
Rechtsfigur könnte jedoch je nach Risiko ein bestimmter Prozentsatz vom „Schädiger“ verlangt werden. 

Drittschadensliquidation: Idee: 
Die „Drittschadensliquidation“ bedeutet: Der vom schädigenden Ereignis direkt Betroffene, jedoch 
Nichtgeschädigte, „liquidiert“ den Schaden des durch das schädigende Ereignis nicht 
Direktbetroffenen, jedoch Geschädigten. 
Dass zufälligerweise der Nicht-direkt-Geschädigte betroffen wird, ist störend, da dadurch der Schädiger 
begünstigt wird. Daher anerkennt die dt. Lehre die Drittschadensliquidation als ersatzfähigen Schaden. 
Die CH-Lehre ist demgegenüber mehrheitlich skeptisch.
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Einschränkung der Lebensfreude

Dieser immaterielle Schaden ist haftpflichtrechtlich bedeutungslos, da er 
keinen Geldwert aufweist. Er kann auch nicht als immaterielle Unbill 
qualifiziert werden, die einen Anspruch auf Genugtuung auslöst, da es 
sich hier nicht um eine besonders intensive Beeinträchtigung handelt.
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Widerrechtlichkeit bei Unterlassung (Eingriff in absolut geschütztes RG)

Eine Unterlassung ist widerrechtlich, wenn eine Handlungspflicht besteht 
und keine RFG vorliegen. Da i.c. absolut geschützte Rechtsgüter 
betroffen sind, lässt sich eine Handlungspflicht aus dem Gefahrensatz 
ableiten: Wer einen gefährlichen Zustand schafft, muss andere davor 
schützen. 

RFG liegen keine vor. 
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Widerrechtlichkeit bei aktivem Tun und Eingriff in absolut geschützte RG

Ein Tun ist widerrechtlich, wenn in absolut geschützte RG eingegriffen 
wird und keine RFG vorliegen. 
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Widerrechtlichkeit bei aktivem Tun und reinem Vermögensschaden

Ein Tun ist widerrechtlich, wenn in absolut geschützte RG eingegriffen 
wird und keine RFG vorliegen. Da i.c. ein reiner Vermögensschaden, 
also kein absolut geschütztes Rechtsgut vorliegt, braucht es neben dem 
Fehlen von RFG einen Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm. 

StGB 146 ff. (Betrug)

StGB 239 (Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, str.)

StGB 303 (falsche Anzeige)
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Widerrechtlichkeit bei Unterlassung (reiner Vermögensschaden)

Eine Unterlassung ist widerrechtlich, wenn eine Handlungspflicht besteht 
und keine RFG vorliegen. Da ein reiner Vermögensschaden vorliegt, 
vermag der Gefahrensatz für sich keine Widerrechtlichkeit zu begründen. 
Eine Handlungspflicht kann sich aber begründen aus …

StGB 146 ff. (Betrug)

StGB 239 (Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, str.)

StGB 303 (falsche Anzeige)

RFG liegen keine vor. 
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Stellt ZGB 2 I eine Schutznorm dar?

Die h.L. verneint diese Frage berechtigterweise. ZGB 2 I bezieht sich 
auf bereits bestehende Rechte und Pflichten. Demgegenüber gelangt 
das ausservertragliche HPR gerade dann zur Anwendung, wenn eben 
noch keine solchen Pflichten vorliegen. 
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OR 52 (Notwehr, Notstand, Selbsthilfe)

ZGB 28 II (Wahrung berechtigter Interessen)

Einwilligung (nur echte Einwilligung)

ZGB 302 (Erziehung)

RFG

20

Sittenwidrige Schädigung

OR 41 II: Eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vermag die 
Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit zu ersetzen. 

Anwendungsfälle:

- qualifizierte Verleitung zum Vertragsbruch

- Sittenwidrige Abreden im Zusammenhang mit einer Versteigerung

- Grundlose Verweigerung des Vertragsschlusses über eine lebenswichtige Leistung 

- Unaufgeforderte Erteilung eines falschen Rates

- Vertrag mit übermässiger Selbstbindung
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Kausalzusammenhang bei aktivem Tun

Die Handlung ist nat. kausal, wenn sie conditio sine qua non für den 
Schaden darstellt. 

Sie ist adäquat, wenn Gesamtkausalität sowie die einzelnen 
Zwischenschritte dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allg. 
Lebenserfahrung entsprechen. 

Unterbrechungsgründe (schweres Selbst- oder Drittverschulden oder 
höhere Gewalt) sind keine ersichtlich.
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KSZ bei Unterlassungen

Eine Unterlassung ist kausal, wenn die Vornahme der gebotenen 
Handlung (es braucht hier also eine Pflicht zum Handeln, eine solche ist 
i.c. gegeben, vgl. Widerrechtlichkeit!) conditio cum qua non zum
Schaden darstellt, also dieser nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
entfiele (die korrigierende Adäquanz ist also bereits enthalten). 

Unterbrechungsgründe sind keine ersichtlich. 
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Konkurrenz von Teilursachen
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Konkurrenz von Gesamtursachen

Ein Schaden entsteht aus 
mehreren Ursachen, wobei jede 
für sich allein ausgereicht hätte, 
um den gleichen Schaden 
herbeizuführen.

Hier haften (ausnahmsweise 
entgegen dem Ergebnis der csqn-
Formel) beide Verursacher der 
Gesamtursachen auf den ganzen 
Schaden. 

Für einen Schaden fallen mehrere 
Gesamtursachen in Betracht; nur eine davon 
hat den Schaden bewirkt; welche lässt sich 
jedoch nicht feststellen. Bsp.:

Rolling-Stones

h.L.

Def.

Ansatz Mangels Beweis haftet nach der 
noch h.L. keiner. Oft wird jedoch 
über psychische Mittäterschaft 
eine Kausalität angenommen 
(hätte A nicht zugestimmt, hätte 
auch B nicht gerollt…)

neuer Ansatz Neue Tendenz in der Lehre in 
Anlehnung an US „market-share-
liability“: Haftung nach 
Wahrscheinlichkeit.
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Unterbrechung des Kausalzusammenhangs

Ein schweres Selbstverschulden (ebenso Drittverschulden oder höhere 
Gewalt) liegt vor, wenn es einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass 
die andere Ursache bei normativer Betrachtung als nicht mehr beachtlich
erscheint. Allein die Tatsache, dass der Beitrag des Geschädigten grösser ist 
als dasjenige des Schädigers, reicht noch nicht. 

Zusatz zur höheren Gewalt

Schlichter Zufall als ein vom menschlichen Verhalten unabhängiges Ereignis 
reicht nicht aus. Es braucht höhere Gewalt, also ein unberechenbares 
Ereignis, das unvorhersehbar von aussen hereinbricht (starke Regenfälle 
reichen i.d.R. noch nicht). 

Zusatz für Zufall

Bei der Verschuldenshaftung kann Zufall jedoch im Rahmen der 
Schadenersatzbemessung berücksichtigt werden (OR 43 I i.V.m. OR 99 III). 
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Hypothetische Kausalität

Diese andere Ursache ist somit nicht conditio sine qua non: Würde sie 
hinweggedacht, würde der Erfolg genau gleich eintreten.

Wäre die tatsächlich kausale Handlung jedoch weggefallen, wäre der Erfolg 
zwar auch eingetreten, aber doch in anderer, immerhin aber nicht völlig anderer 
Gestalt. 

Es liegt somit eine Reserveursache bzw. eine überholende Kausalität vor. 

Dabei werden zwei Typen dieser hypothetischen Kausalität (≠ hypothetischer 
KSZ!!!) unterschiedlich behandelt: 

Ist die Reserveursache anlagemässig bereits vorhanden, aber noch nicht 
wirksam, so wird dies primär in der Schadensbemessung berücksichtigt. 

Ist die Reserveursache noch nicht einmal anlagemässig vorhanden, sondern 
vollständig inexistent, so wird sie in keiner Weise berücksichtigt. 

Eigentlich nicht hierhin gehört der Fall, in der die „Reserveursache“ bereits 
(mit)wirksam ist. Diese „Reserveursache“ ist keine solche, sondern eine conditio 
sine qua non, was sich bereits auf die Schadensberechnung auswirkt. 
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Verschulden

Verschulden besteht aus einer objektiven und einer subjektiven Seite. 

• Objektiv schuldhaft handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt. 
Fahrlässig handelt, wer die objektiv gebotene Sorgfalt, die ein 
sorgfältiger und besonnener Referenzmensch in einer solchen Lage 
angewandt hätte, nicht beachtet. (unterscheide ggf. zwischen leichter, 
mittlerer und schwerer Fahrlässigkeit)

• Subjektiv schuldhaft handelt, wer urteilsfähig ist, wer also 
vernunftgemäss handeln kann (ZGB 16), was Erkenntnis- und 
Bestimmungsfähigkeit voraussetzt. Die Urteilsfähigkeit wird (mangels 
eines Ausschlussgrundes i.S.v. ZGB 16) vermutet und muss sich auf die 
konkrete Frage beziehen (deren Relativität). Nach richtiger Auffassung 
besteht Urteilsfähigkeit entweder ganz oder gar nicht. Sog. „verminderte 
Urteilsfähigkeit“ wirkt sich bloss, aber immerhin im Rahmen der 
Schadenersatzbemessung aus.
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grobe Fahrlässigkeit

Argumentiere mit „Missachtung eines elementaren Vorsichtsgebots“.
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Kausalhaftpflichtiger trifft Verschulden …

Die Kausalhaftung geht der Verschuldenshaftung vor (OR 55 ff. lex specialis zu OR 41), 
weshalb letztere nicht zu prüfen ist. 

Zusätzliches Verschulden eines Kausalhaftpflichtigen kann aber für den Regress wichtig 
sein. 

Prüfe nun Verschulden. 

Bei OR 58: gewöhnliche Verschuldensprüfung. 

Bei Kausalhaftungen mit Möglichkeit eines Entlastungsbeweises: 

Da i.c. der Befreiungsbeweis nach OR 55 I misslungen ist, liegt i.d.R. auch ein 
persönliches Verschulden vor, weshalb Honsell OR 55 als Verschuldenshaftung mit 
umgekehrter Beweislast bezeichnet. 
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Bemessung von Schadenersatz

Bei der Bemessung des Schadenersatzes ist vom tatsächlich 
errechneten Schaden i.S.v. OR 42 I und II auszugehen. 

Dieser kann reduziert werden gemäss OR 43 I aufgrund der Umstände 
(Zufall, insbesondere konst. Prädisposition, qualifizierter 
Gefälligkeitshandlung nach OR 99 II analog, Vermögenslage der 
Parteien) und der Grösse des Verschuldens (bei leichtem Verschulden); 

OR 44 I führt die Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, als 
Herabsetzungsgründe auf [aufgrund einer (erg.) unechten Einwilligung 
oder Umständen, für die Geschädigte einstehen muss (z.B. OR 54 I 
analog)]; 

OR 44 II nennt den Herabsetzungsgrund der Notlage des Pflichtigen (ev. 
analog, wenn Berechtigter besonders hohes Einkommen); 

ABER: Drittverschulden stellt keinen Reduktionsgrund dar, OR 44 I e 
contrario. Leichtes Drittverschulden ist im Rahmen des Regresses zu 
berücksichtigen, schweres kann den KSZ unterbrechen. Eine 
Neutralisation von Reduktionsgründen ist möglich. 
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Arten des Schadenersatzes

Gemäss OR 43 I bestimmt das Gericht die Art des Schadenersatzes. 

Regel: Geldersatz, wobei dieser wiederum i.d.R. als Kapitalsumme, 
ausnahmsweise als Rente zu erfolgen hat. 

Ein Naturalersatz wird nur ausnahmsweise gewählt (z.B. 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes). 
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Regress Regelfall

Haben mehrere einen Schaden verursacht, für welchen die 
Haftpflichtigen aufgrund verschiedener Rechtsgründe einzustehen haben 
(mehrtypische Solidarität), ergibt sich im Aussenverhältnis die 
Solidarhaftung indirekt aus OR 51 I. OR 144 ist somit anwendbar. 

Das Innenverhältnis bemisst sich nach OR 51, wobei Abs. 1 (von OR 51) 
auf OR 50 verweist, Abs. 2 (von OR 51) diesem gewisse Leitplanken 
setzt. So haften an erster Stelle jene Schädiger, die aus Verschulden 
haften (hierher gehört auch ein Kausalhaftpflichtiger mit Verschulden). 
Sie können unter sich die Schuld verteilen, wobei hier das richterliche 
Ermessen gemäss OR 50 II zum Tragen kommt.

An zweiter Stelle… an dritter Stelle. 
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Regress bei Mittäterschaft

Aussenverhältnis: Bei gleichem Rechtsgrund und gemeinsamem 
Verschulden ist OR 50 I direkt anwendbar: Es liegt somit ein Fall von 
echter Solidarität vor: Alle Schuldner gelten mithin als Solidarschuldner 
i.S.v. OR 144. 

Innenverhältnis: Da in casu ein Fall von echter Solidarität vorliegt, ist OR 
50 II direkt anwendbar: Demnach geschieht der Regress nach 
richterlichem Ermessen. Massgebende Kriterien für die Ausübung des 
Ermessens sind etwa die Grösse des Verschuldens. 
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Nach der umstrittenen BGer-Praxis werden im 
Aussenverhältnis keine persönlichen 
Reduktionsgründe (z.B. leichtes Verschulden) 
berücksichtigt. 

Diese Praxis gilt es abzulehnen:
Es ist nicht einzusehen ist, weshalb der i.S.v. OR 
43 begünstigte Haftpflichtige schlechter gestellt 
sein soll, wenn noch andere Verursachen 
vorhanden sind, als wenn er als einziger belangt 
werden könnte.

Aussenverhältnis 

Solidarität 

Innenverhältnis 

Regress 

A

X

Y

Z

Das BGer unterscheidet zwischen echter und 
unechter Solidarität: 
- Echte Solidarität besteht, wo das Gesetz 
ausdrücklich Solidarität anordnet (z.B. OR 50 I). 
Hier sind alle vom Gesetz vorgesehenen Regeln 
über die Solidarität anzuwenden. 
- Unechte Solidarität besteht, wo das Gesetz nicht 
ausdrücklich Solidarität anordnet, eine solche aber 
trotzdem gilt. Das BGer wendet bei unechter 
Solidarität namentlich OR 136 I nicht an (h.L. 
kritisch). 

Reduktionsgründe im Aussenverhältnis? 
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Verjährung

Allgemeines zur Verjährung: Verjährung führt nicht zum Untergang der Forderung, doch kann 
diese gegen den Willen des Schuldners nicht mehr geltend gemacht werden. Soweit nichts 
anderes bestimmt, gelten die Grundregeln von OR 60 I. Zur Fristberechnung etc. beachte OR 
132 ff. 
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Summenversicherung

Als Summenversicherungen gelten jene Versicherungen, die unabhängig 
von der Frage, ob ein Schaden entstanden ist, bei Eintritt eines 
bestimmten Ereignisses dem Versicherungsnehmer auf einen zum 
Voraus festgelegten Betrag haften. Sie haften dem oftmals zugleich 
Geschädigten zwar aus Vertrag, haben aber keinen Rückgriff auf die 
Schädiger, präziser: die in VVG 72 vorgesehene Subrogation* für 
Versicherungen gilt hier nicht (VVG 96**). Es besteht 
Anspruchskumulation. 

** VVG 96 spricht von Personenversicherung. Der Wortlaut ist verfehlt: Der Ausschluss des 
Regresses passt nur bei der Summenversicherung, wobei die Personenversicherung der 
häufigste Anwendungsfall einer Summenversicherung darstellt. 

* geht weiter als normaler Rückgriff: Es findet eine Legalzession statt, so dass die 
Versicherung an die Stelle des Geschädigten treten. Ausnahmen in Abs. 3 (z.B. wenn 
gemeinsamer Haushalt). 
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Genugtuungsklage

Die Genugtuungsklage nach OR 49 ist höchstpersönlicher Natur.

Sie kann kraft ZGB 28a III mit den Klagen von Abs. 1 verbunden werden. 

Ein Anspruch auf Genugtuung kann gefordert werden, wenn 

• die Voraussetzungen für eine Schadenshaftung bestehen (Verschulden bei OR 
41 oder andere haftungsbegründende Voraussetzungen bei OR 41 ff.)  

• die Schwere der Verletzung eine Genugtuung rechtfertigen; 

• und die immaterielle Unbill …

• … nicht anders wieder gutgemacht werden könnte. 

[Gemäss neuerer Praxis erhalten Angehörige von „nur“ Verletzten einen 
selbständigen Anspruch (nach OR 47 wäre dies nur der Fall bei deren Tötung). 
Voraussetzung ist jedoch, dass sie in ihren Verhältnissen gleichschwer oder 
schwerer als der Verletzte selbst betroffen sind.]
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Genugtuungsklage bei Körperschädigung

Da i.c. eine Körperverletzung vorliegt, ist mit OR 47 (als lex specialis zu OR 49) auf 
die Art und die Schwere der Auswirkungen abzustellen. Eine immaterielle Unbill 
liegt i.c. vor. Somit besteht i.c. ein Genugtuungsanspruch kraft OR 47 i.V.m. …

(OR 41 I, OR 54 …). 
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Genugtuungsklage bei Tötung

Da i.c. eine Tötung vorliegt, ist mit OR 47 (als lex specialis zu OR 49) auf den Grad 
der Verwandtschaft und die Intensität der Beziehung abzustellen. Für eine 
restriktive Auslegung spricht: singularia (hier Reflexschäden) non sunt extenda
[bei Geschwistern nur wenn im gemeinsamen Haushalt oder besonders enge 
Beziehung; bei Konkubinatspartner str.]
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Was spricht gegen eine Genugtuung?

Gegen die Ratio einer Genugtuung sprechen:

- Urteilsunfähigkeit beim Geschädigten (daher Lehre kritisch, weshalb jur. 
Personen eine Genugtuung zugesprochen werden soll)

- stossende Ergebnisse, z.B. weil Pflichtiger selbst schwer betroffen ist 
oder die Leistungspflicht gegen die eheliche Solidarität verstossen würde. 

Beachte, dass dieselben Gründe, die zu einer Reduktion des 
Schadenersatzes geführt haben, i.d.R. auch den 
Genugtuungsanspruch reduzieren (OR 43 analog). 
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Arten der Genugtuung

Urteilspublikation fällt nach 
neuerer Praxis unter ZGB 
28a und stellt damit keine 

besondere Art der 
Genugtuung mehr dar. 

Bei Tötung oder 
Körperverletzung (OR 47)

Geldleistung 
(regelmässig als Kapital)

Bei sonstiger Verletzung der 
Persönlichkeit (OR 49)

Geldleistung (regel-
mässig als Kapital)

Naturalleistung 
(OR 49 II) 

- Entschuldigung

- Symbolische Leistung

- Zahlungen an einen Dritten 
(insbes. wohltätige Organisation)

- Aushändigung eines Gegenstandes

- Gerichtliche Missbilligung (str.)

- Urteilspublikation (neuerdings str., da 
h.L. unter ZGB 28a subsumieren will)
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43

I ist aufgrund der darin enthaltenen Billigkeitshaftung gegenüber II subsidiär. 

B (Beklagter) könnte dem K kraft OR 54 II haften.
Dazu müsste B in vorübergehend eingetretenem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit 
dem K durch objektiv schuldhaftes Verhalten einen widerrechtlichen Schaden adäquat-
kausal verursacht haben. Zudem müsste dem B der Befreiungsbeweis misslingen, dass 
der Zustand der Urteilsunfähigkeit ohne sein Verschulden eingetreten ist. 

Da i.c. eine Haftung aus II nicht möglich ist, könnte B dem K aufgrund OR 54 I haften.
Dazu müsste B im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit dem K durch objektiv 
schuldhaftes Verhalten einen widerrechtlichen Schaden adäquat-kausal verursacht 
haben. Zudem müsste die Haftung der Billigkeit entsprechen. 

Zur Billigkeit 
Zu beurteilen bleibt damit die Frage der Billigkeit, wobei dafür die besonderen Verhältnisse 
des Einzelfalles zu berücksichtigen sind. Entscheidend sind v.a. die finanziellen Verhältnisse
der Beteiligten, ein besonders schweres Abweichen vom geforderten 
Durchschnittsverhalten sowie eine eventuelle Ersatzpflicht eines Dritten. 
Mögliche Argumentation: Da vorliegend noch weitere Haftpflichtige in Betracht kommen und 
die jüngere Patientin gerade wegen ihrer Urteilsunfähigkeit in die Klinik eingewiesen worden 
ist, muss eine Haftung aus OR 54 I verneint werden. 

OR 54
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OR 55

OR 55 setzt voraus, dass der Schaden durch eine Hilfsperson des Beklagten (der folglich GH sein 
müsste) in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtung geschieht. Zudem 
müsste dem GH der Befreiungsbeweis misslingen. 

In casu ist B Geschäftsherr bzw. S Hilfsperson, weil zwischen ihnen ein faktisches 
Unterstellungs- bzw. Subordinationsverhältnis besteht. Kursorisch kann damit festgehalten 
werden, dass GH kein Organ i.S.v. ZGB 55 darstellt.

Das Subordinationsverhältnis braucht nicht unmittelbar zu sein: Der Betriebsinhaber haftet für alle hierarchischen Stufen, 
umgekehrt aber auch nur er. Keine Hilfspersonen i.S.v. OR 55 I sind selbständig arbeitende Personen (selbständige 
Unternehmer, Anwälte, Ärzte) sowie Organe i.S.v. ZGB 55. 

Der Zusammenhang zur dienstlichen Verrichtung ist in casu gegeben, da ein funktioneller 
Zusammenhang zwischen der Schädigung und dem Tätigsein für den Geschäftsherrn
vorliegt.

Nicht ausreichend ist allein schon ein örtlicher und zeitlicher Zusammenhang: Es reicht also nicht, wenn die Schädigung bei 
Gelegenheit einer Geschäftsbesorgung herbeigeführt wurde. Praxis: (+) beim Rauchen (selbst wenn in Pause). (-) beim 
Fussballspielen während der Pause, da dies nicht als verbreitete Pausentätigkeit bezeichnet werden kann.

Der Geschäftherr haftet nicht, wenn er den Sorgfaltsbeweis oder den Beweis des fehlenden 
Kausalzusammenhangs zwischen der Sorgfaltsverletzung und der Schädigung erbringt. 
• Ersterer beinhaltet die drei curae (in eligendo [Auswahl], in instruendo [Einführung], in 
custodiendo [Überwachung]) und die Ausrüstungs- und Organisationspflicht (u.a. Pflicht zur 
Endkontrolle). In casu…
• In casu wird dem Geschäftsherrn auch letzterer nicht gelingen, da der Schaden gerade wegen der 
Sorgfaltspflichtswidrigkeit eingetreten ist und durch ein rechtmässiges Alternativverhaltens hätte 
vermieden werden können.

Gemeinwesen nur passivlegitimiert, wenn auf Privatboden.
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Klage gegen ein Organ i.S.v. ZGB 55

Wichtig!
Die Klage gegen die Organe ergeben sich nur aus OR 41 I i.V.m. ZGB 55 III. 
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I.c. liegt diese jur. Person vor…

Die jur. Person muss sich insbesondere den Abschluss von RG durch Organe anrechnen lassen, 
ZGB 55 II. Voraussetzung ist, dass 

1. die handelnde Person grundsätzlich ein (formelles oder faktisches) Organ dieser Gesellschaft ist; 

• Formelle Organe sind alle gesetzliche und statutarisch vorgesehenen. Gesetzlich vorgesehen ist 
im Verein die Vereinsversammlung und der Vorstand. Statutarisch vorgesehen sind alle in den 
Statuten aufgeführten (selbst dann, wenn nicht wichtig). 

• Faktische Organe sind all jene, die tatsächlich eine leitende Funktion innehaben oder die die 
Entscheidung erheblich mit beeinflussen. 

2. das Organ als solches (und nicht als Privatperson) handelt (Handlungsfähigkeit des Organs!); 

3. der Abschluss des RG in einem funktionellen Zusammenhang zum Gesellschaftszweck steht
bzw. diesen nicht geradezu ausschliesst.

Da i.c. alle Voraussetzungen gegeben sind, haftet die jur. Person – unabhängig der Vertretungsbefugnis 
des Organs (rechtl. Dürfen) – kraft Vertretungsmacht desselben gegenüber dessen Vertragspartner. 
Diese Vertretungsmacht lässt sich nur mit einschränkenden Vermerken im HR beschränken. 

Gleichzeitig erübrigt sich eine Prüfung von OR 55, da das Organ nicht gleichzeitig Hilfsperson sein kann.

ZGB 55 II durch den Abschluss von RG
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I.c. liegt diese jur. Person vor…

Die jur. Person muss sich nicht nur den Abschluss von RG, sondern auch das sonstige Verhalten 
ihrer Organe anrechnen lassen, ZGB 55 II. Voraussetzung ist, dass 

1. die handelnde Person grundsätzlich ein (formelles oder faktisches) Organ dieser Gesellschaft ist; 

• Formelle Organe sind alle gesetzliche und statutarisch vorgesehenen. Gesetzlich vorgesehen ist 
im Verein die Vereinsversammlung und der Vorstand. Statutarisch vorgesehen sind alle in den 
Statuten aufgeführten (selbst dann, wenn nicht wichtig). 

• Faktische Organe sind all jene, die tatsächlich eine leitende Funktion innehaben oder die die 
Entscheidung erheblich mit beeinflussen. 

2. das Organ schuldhaft handelt; 

3. die Schädigung in einem funktionellen Zusammenhang zur geschäftlichen Verrichtung steht. 

Somit haftet die jur. Person gegenüber G kraft ZGB 55 II i.V.m. OR 41 I. 

Gleichzeitig erübrigt sich eine Prüfung von OR 55, da das Organ nicht Hilfsperson i.d.S. sein kann.

ZGB 55 II durch sonstiges Verhalten
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OR 56

OR 56 setzt voraus, dass ein Tier, das vom Beklagten gehalten wird, durch eine 
selbständige Aktion einen Schaden anrichtet und dem  Beklagten die 
Befreiungsbeweise misslingen. 

• Eine selbständige Aktion von XY ist i.c. gegeben. 
• XY ist ein an sich haltbares und i.c. auch gehaltenes Tier. 
• B ist dessen Halter, da er die tatsächliche Verfügungsgewalt über dasselbe hat und 
(affektiven oder wirtschaftlichen) dessen Nutzen geniesst.
• Der Halter haftet nicht, wenn er den Sorgfaltsbeweis oder den Beweis des 
fehlenden Kausalzusammenhangs zwischen der Sorgfaltsverletzung und der 
Schädigung erbringt. 

• Ersterer setzt die Anwendung der ortsüblichen Sorgfalt in Bezug auf die 
unmittelbare Tierbetreuung voraus. In casu …
• In casu wird dem Halter auch letzterer nicht gelingen, da der Schaden gerade 
wegen der mangelhaften Tierbetreuung eingetreten ist.

[Die Adäquanz bezieht sich nicht auf das Verhalten des Tieres, sondern nur die 
Verursachung des Schadens. B kann sich nicht von der Haftung befreien, indem er den 
Befreiungsbeweis i.S.v. OR 55 erbringt, daher ist OR 55 ggü. 56 subsidiär!]
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OR 58

OR 58 setzt voraus, dass ein Werk des B (der dessen Eigentümer ist) dem K aufgrund 
eines Werkmangels einen Schaden verursacht. 

XY ist ein Werk i.S.v. OR 58 I, da es künstlich geschaffen und mit dem Erdboden
(indirekt oder direkt sowie zeitlich relativ oder absolut) fest verbunden ist. Überdies ist 
das Werk vollendet. (So fordert es das BGer. Einschränkend die Lehre: Der Schaden 
darf wenigstens nicht mit der Unvollkommenheit zusammenhängen.)

B ist Eigentümer des Werkes i.S.v. ZGB 641 und damit Passivlegitimierter (Beim 
Gemeinwesen genügt die faktische Eigentümerstellung. Strittig ist, ob diese BGer-Praxis 
auch auf Private anwendbar ist.)

Schliesslich ist das Werk auch mangelhaft, da es nicht die für seinen 
bestimmungsgemässen Gebrauch erforderliche Sicherheit bietet (Massstab: 
vernünftiger Benutzer oder sonst, wenn unvernünftiger Gebrauch absehbar und 
zumutbare Massnahmen möglich, Plauschbad-BGE). Begründe insbesondere mit 
Gesetzestext (fehlerhafte Anlage, Herstellung, oder mangelhafter Unterhalt).

Dieser Werkmangel ist für den vorliegenden Schaden adäquat-kausal (prüfe ggf. 
Unterbrechungsgrund). 
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ZGB 333 I setzt voraus, dass ein aufsichtsbedürftiger Hausgenosse (HG) des B (welcher also Familienhaupt
sein müsste) dem K durch (mind.) objektiv schuldhaftes Verhalten einen Schaden verursacht. Zudem müsste B 
der Befreiungsbeweis (nach h.L. i.w.S.) misslingen.

Schaden und WR s.o. Verursacher des Schadens ist HG: Seine Handlung ist natürlich und adäquat kausal. 

Passivlegitimiert ist das Familienhaupt, wobei das Gesetz nicht festlegt, wer Familienhaupt ist. Massgebend sind 
folgende Kriterien: 

- Hausgemeinschaft von einer gewissen Dauer;

- Subordinationsverhältnis. 

Familiengemeinschaft kraft Gesetz kann sich etwa aus ZGB 296 I, 299, 300 ergeben. 

Die Personen müssen miteinander weder verwandt noch verschwägert sein, sodass ein weiter 
Familienbegriff anzuwenden ist (auch Kinder- und Erziehungsanstalten, Altersheime…, auch jur. 
Personen können  Familienhaupt sein). 

Prüfe Aufsichtsbedürftigkeit gemäss Gesetzestext. 

Der Haftpflichtige kann die Haftung durch Erbringen des Sorgfaltsbeweises abwenden. Dazu müsste er alle 
objektiv angezeigte Sorgfalt bei der Beaufsichtigung aufgewendet haben (berücksichtige Alter, individueller 
Reifegrad, örtliche Verhältnisse etc.). Eine subjektive Entschuldbarkeit entlastet das Familienhaupt jedoch nicht. 

Im Gegensatz zu OR 55 und 56 erwähnt ZGB 333 die Möglichkeit des zweiten Befreiungsbeweises (Nachweis 
des fehlenden Kausalzusammenhanges) nicht. Trotzdem wird er von der h.L. zugelassen. Demnach kann sich 
der Haftpflichtige auch bei gescheitertem Sorgfaltsbeweis von der Haftung befreien, indem er nachweist, dass der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre (analog zu Art. 56 Abs. 1 OR). 

ZGB 333
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Kind schädigt sich selbst

Kind gegen die Eltern aus ZGB 333 ?
Dem Hausgenossen, der sich selbst schädigt, fehlt die 
Aktivlegitimation aus ZGB 333. Sonstige Hausgenossen wären wie 
aussenstehende Dritte aktivlegitimiert.

Kind gegen die Eltern aus ZGB 296 I i.V.m. OR 41 I ?
Kraft ZGB 296 stehen Kinder, solange sie unmündig sind, unter 
elterlicher Sorge.
Zu prüfen ist damit nur unter dem Gesichtspunkt von OR 41 I, ob die 
Eltern ihre Aufsichtspflicht nach ZGB 296 ff. verletzt haben. 
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ZGB 679 setzt voraus, dass eine Überschreitung des Eigentumsrechts zu einem Schaden geführt hat. Zudem 
müsste Kläger Aktiv- und Beklagter Passivlegitimierter sein. 

Widerrechtlicher Schaden (+). 

Das blosse Belassen des Grundstücks in seinem natürlichen Zustand stellt niemals eine Überschreitung dar, da 
keine Eigentumsausübung.

Die Grenzen der Grundeigentümerbefugnisse ergeben sich einerseits aus dem Nachbarrecht (ZGB 684, 685 I, 
689 I und III), andererseits aus dem öff. Recht. 

Gemäss Nachbarrecht liegt eine Überschreitung der Eigentümerbefugnisse namentlich dann vor, 

- wenn bei der Eigentumsausübung übermässige Immissionen entstehen, ZGB 684 I.
- Übermässig sind insbesondere alle schädlichen Immissionen, 684 II, wobei das Gesetz beispielhaft 
verschiedene materielle Immissionen aufführt (nicht abschliessend, zudem auch etwa Betreten), daneben 
aber auch Immissionen ideeller Natur übermässig sein können (z.B. Sex-Club). Strittig ist, ob auch 
negative Immissionen von ZGB 684 erfasst werden (z.B. Behinderung der Zuführung von Stoffen, 
Personen oder Energie, BGer bejahend). 

- wenn … ZGB 685 I, ZGB 689 I und III. 

Da die Schädigung ohne diese Überschreitung ausgeblieben wäre und derartige Überschreitungen auch 
geeigneten sind, Schäden der eingetretenen Art zu bewirken, ist die Überschreitung adäquat-kausal.

Passivlegitimiert ist neben dem Grundeigentümer auch der Inhaber beschränkter dinglicher Rechte. Nach der 
umstrittenen Praxis des BGer sind darüber hinaus auch bloss obligatorisch Berechtigte passivlegitimiert. 

Aktivlegitimiert ist jeder Nachbar von K, wobei ein unmittelbares Angrenzen nicht erforderlich ist. Als Nachbar gilt 
jeder von einer übermässigen Immission betroffene Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks. 

ZGB 679


